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Spielbetrieb 
 An die Staffelleiter 

Jugend und Aktiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spielverlegungen-/absagen wegen der Neuen Grippe („Schweinegrippe“) 

 
 
Aufgrund der zunehmenden Ausbreitung der Neuen Grippe („Schweinegrippe“), die nun auch den 
Spielbetrieb erreicht hat, möchten wir seitens des wfv-Spielausschusses nochmals folgende 
Empfehlungen bzw. Handlungsanweisungen geben, wie auch bereits bei der Tagung der 
Bezirksvorsitzenden, Bezirksspielleiter und Bezirksjugendleiter am letzten Oktober-Wochenende in 
Wangen vorgestellt. Anscheinend wurden diese Informationen noch nicht in die Breite der Bezirke 
weitergegeben. 
 
Zugleich sollen diese aber auch für unsere wfv-Vereine eine kleine Hilfe darstellen. Die 
nachfolgenden Ausführungen sollen und können nicht die Empfehlungen der zuständigen 
Gesundheitsbehörden ersetzen, sondern sollen diese ergänzen und die diesbezüglich 
auftretenden fußballspezifischen Fragen beantworten. 
 
Für den Fall, dass sich ein Verein bei Ihnen wegen akuter oder Verdachtsfälle zur Neuen Grippe 
meldet, wurde folgendes Vorgehen vereinbart: 
 
Das Spiel wird abgesetzt und verlegt, wenn 
 
- ein oder mehrere Spieler einer Mannschaft wegen Quarantänemaßnahmen seitens des 
Gesundheitsamtes (um die Ausbreitung der Schweinegrippe zu verhindern) nicht mehr zur 
Verfügung stehen oder der Verdacht bzw. die Krankheit von einem Arzt bestätigt wird. 

D.h. keine Festlegung auf eine Anzahl von Fällen (auch ein Spieler, der evtl. noch am Do. trainiert 
hat und erkrankt, könnte andere bereits angesteckt haben, da die Inkubations/Ansteckungszeit ca. 
4 Tage beträgt.). Die Spieler müssen zum Spielerkader gehören bzw. in den letzten Spielen 
gespielt haben. 

d.h. insgesamt großzügige Behandlung, auch und insbesondere zum Schutz der Mitspieler, 
gegnerischen Spieler und SR. 
 

- die Erkrankung(en) durch Bestätigungen/Attest(-e) vor dem Spiel bzw. bis spätestens am 
Spieltag belegt sind 



In Zweifelsfällen sprechen Sie sich bitte mit dem jeweiligen BZV, BZSpl. oder BJL ab. 
 
Die Spielabsetzung/-verlegung soll zuerst nur für das nächstfolgende Spiel erfolgen. Weitere 
Spiele sind dann zu verlegen, wenn weitere ärztlich bestätigte Verdachtsfälle/Krankheitsfälle 
auftreten.  
Bis zu ca. 7 Tage nach Ausbruch der Krankheit ist eine Ansteckungsgefahr möglich.  
 
Der Staffelleiter soll weiterhin in engem Kontakt mit den betroffenen Vereinen stehen, auch 
nachdem der erste Fall gemeldet wurde, um über die Situation im Verein informiert zu sein.  
 
Die Spiele sollten dann alsbald, wenn möglich am nächsten Nachholspieltag, durchgeführt werden. 
 
Vor generellen Spieltagsabsagen oder Staffelabsagen, bitten wir im Vorfeld in allen Fällen mit der 
wfv-Geschäftsstelle, Abt. Spielbetrieb in Kontakt zu treten. 
 
 
Diese Regelung gilt bis auf weiteres für die noch vor uns liegenden Meisterschafts- und 
Pokalspiele im Jahr 2009.  
Hinsichtlich der anstehenden Hallenturniere müssen wir ggf. eine Modifizierung bzw. Änderung 
offenhalten, die dann im Bedarfsfall bekanntgegeben wird. 
 
 
 
Abt. Spielbetrieb/pr 


